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MÜNDLICHE ANFRAGE MIT AUSSPRACHE O-0059/03
gemäß Artikel 42 der Geschäftsordnung
von Hugues Martin, Christine De Veyrac, Concepció Ferrer, Alain Lamassoure, Marielle De Sarnez, 
Astrid Lulling, Françoise de Veyrinas, Carlos Coelho, Michl Ebner, Janelly Fourtou, Joaquim 
Piscarreta, Christos Folias, Françoise Grossetête, Margie Sudre, Joseph Daul, Sérgio Marques, 
Encarnación Redondo Jiménez, María Ayuso González, Alejo Vidal-Quadras Roca, Jaime Valdivielso 
de Cué, Regina Bastos, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, José Salafranca Sánchez-Neyra, Marcelino 
Oreja Arburúa, Jorge Hernández Mollar, José Gil-Robles Gil-Delgado, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
José Pomés Ruiz, Vitaliano Gemelli, Nicole Thomas-Mauro, María Herranz García, María Avilés 
Perea, Vasco Graça Moura, Juan Naranjo Escobar, Antonios Trakatellis, Arlindo Cunha, Joan Vallvé 
und Carles-Alfred Gasòliba i Böhm
an die Kommission

Betrifft:"Forest Focus" und Verhütung von Waldbränden

Infolge der herrschenden Dürre und der Waldbrände, die Tausende von Hektar Wald in Südfrankreich 
und in Spanien vernichtet haben, ist der französische Premierminister, Jean Pierre Raffarin, wie zuvor 
auch die Regierung Portugals in Brüssel vorstellig geworden, um Beihilfe aus dem Europäischen 
Solidaritätsfonds zu beantragen. Nichts ist in diesem Zusammenhang jedoch wichtiger als 
Vorbeugung.

Diesbezüglich besteht eine europäische Verordnung (EWG) 2158/921 zum Schutze des Waldes in der 
Gemeinschaft gegen Brände, die die Finanzierung zahlreicher Vorbeugemaßnahmen ermöglicht hat. 
Die Geltungsdauer dieser Verordnung ist jedoch zum 31. Dezember 2002 abgelaufen.

Als Ersatz für diese Verordnung hat die Kommission nunmehr den unter der Bezeichnung "Forest 
Focus" laufenden Vorschlag unterbreitet, der jetzt im Parlament zur Behandlung in zweiter Lesung 
ansteht. Im Gemeinsamen Standpunkt wird aus der genannten Verordnung nur der die 
Brandüberwachung betreffende Teil übernommen, und alle in erster Lesung vom Parlament 
angenommenen Änderungsanträge zur Einführung des Aspekts der Vorbeugung/Verhütung wurden 
abgelehnt. Um ihre Haltung zu erklären, führt die Kommission an, dass der Aspekt der Verhütung von 
Waldbränden in die Verordnung über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums 
(EG) 1257/19992 einbezogen wurde.

Abgesehen davon, dass eine Renationalisierung der Waldbrandverhütungspolitik zu verzeichnen ist 
und eine eher dem Zufall unterworfene Finanzierung, die von den Fachleuten angeprangert wird, 
missachtet die Kommission vollständig das Urteil des Gerichtshofs vom 25. Februar 1999, in dem 
klargelegt wird, dass die Verhütung von Waldbränden rechtmäßig Teil der Umweltpolitik und nicht 
der Landwirtschaft ist.

- Kann die Kommission erläutern, warum sie gegen dieses Urteil des Gerichtshofs handelt? 
Beabsichtigt sie letztendlich der in erster Lesung vom Parlament angenommenen Haltung zu 
"Forest Focus" zu folgen und die Verordnung über die Entwicklung des ländlichen Raums 
entsprechend zu ändern?

- Oder gedenkt die Kommission, was noch besser wäre, eine neue Verordnung vorzuschlagen, die 
sich ausschließlich mit der Verhütung von Waldbränden befasst, um so die Kontinuität der von 
den Fachleuten ins Werk gesetzten Maßnahmen zu einer wirkungsvollen Bekämpfung von 
Waldbränden sicherzustellen?

1 ABl. L 217 vom 31.7.1992, S. 3
2 ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 80
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